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Protokollauszug 
6. Sitzung vom 19. März 2018 
 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

71/2018 30.01 
 

Erfüllung von kommunalpolizeilichen Aufgaben für die Gemeinde 
Urdorf 
Rückwirkende Inkraftsetzung des revidierten Anschlussvertrags 
auf den 1. Januar 2018 

 

 
Das Gemeindeparlament genehmigte am 12. Februar 2018 die Teilrevision des Anschlussvertrags 

betreffend die Übertragung der gemeindepolizeilichen Aufgaben durch die Gemeinde Urdorf auf die 

Stadt Schlieren (Vorlage Nr. 16/2017). Innert der gesetzlichen Frist wurde kein Rechtsmittel 

ergriffen. Gemäss Ziffer 8 des Anschlussvertrags legt der Stadtrat das Inkrafttreten fest. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 

1. Der teilrevidierte Anschlussvertrag betreffend die Übertragung der gemeindepolizeilichen 

Aufgaben durch die Gemeinde Urdorf auf die Stadt Schlieren wird rückwirkend auf den 

1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. 

2. Die Abteilung Sicherheit und Gesundheit wird beauftragt, die Inkraftsetzung amtlich zu 

publizieren. 

3. Mitteilung an 
– Gemeindeverwaltung Urdorf, Andreas Herren, Bahnhofstrasse 46, 8902 Urdorf 
– Gemeindeverwaltung Urdorf, Martin Büchi, Bahnhofstrasse 46, 8902 Urdorf 
– Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit 
– Polizeichef 
– Stadtkanzlei 
– Archiv 

 
Status: öffentlich 
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